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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.2002

Norm

ASVG §292

Rechtssatz

Durch die Gewährung der Ausgleichszulage soll dem Pensionsbezieher gegebenenfalls die Bestreitung eines

angemessenen Lebensunterhalts ermöglicht werden. Erzielt der Pensionist bereits mit seiner Pension und den übrigen

Einkünften zusammengenommen Einkünfte über dem Ausgleichszulagenrichtsatz, verfügt er über genügend

5nanzielle Mittel, um dieses Ziel auch ohne Ausgleichszulage zu erreichen. In diesem Sinn sind die übrigen Einkünfte

(nur) insoweit anzurechnen, als sie dem Pensionsberechtigten real zur Verfügung stehen.
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